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Vorwort

Willkommen an der Schnittstelle von Wirtschaft und Recht, denn wer das Eine will, ‚muss das Andere mögen‘ oder sollte zumindest jeweils Wissenszugang finden.
Das Verständnis für Recht ist unerlässlich bei einer Betätigung als Wirtschaftswissenschaftler:in. Wichtig ist es, die Scheu vor der weitgehend neuen Thematik zu überwinden und sie als notwendigen Bestandteil wirtschaftswissenschaftlicher Lehre anzunehmen. Wenn dabei Gefallen daran entsteht, ist es gut. Erfahrungsgemäß nimmt dies zu, wenn erste ‚Berührungsängste‘ überwunden sind.
Dieses Lehrbuch ist als Arbeitshilfe zu verstehen und in erster Linie für das Selbststudium geschrieben. Überdies kann es sich bei der Stoffvermittlung im Rahmen eines Studiums der Wirtschaftswissenschaften bei Vorlesungen und Übungen für Lehrpersonen als hilfreich erweisen. Doch nicht nur beim Erlangen akademischer Kenntnisse, sondern auch zu deren Auffrischung oder ganz unabhängig vom Studium nutzt es für jegliche wirtschaftliche Teilhabe in unserer Wirtschafts- und Rechtsordnung. 
Es soll auf verständliche Weise mit Praxisbezug den Zugang zu der komplexen Rechtsmaterie erleichtern. Dabei geht es nicht darum, juristische Aspekte mit allen Facetten zu beleuchten, sondern um die Konzentration auf das Wesentliche. Eine anschauliche Darstellung ist im Fokus, nicht allzu detailverliebte Juristerei. Diese kann überfordern und sollte dem Studium der Rechtswissenschaften vorbehalten bleiben. Vereinfachung erleichtert hingegen Verständlichkeit. Vertiefung bleibt dann unbenommen. 
Dabei orientieren sich die folgenden Darstellungen daran, was üblicherweise im Rahmen der akademischen Ausbildung in Wirtschaftswissenschaften juristisch erwartet wird, also an der sog. Akkreditierung der Studiengänge. Wer Wirtschaftswissenschaften studiert, muss juristische Kenntnisse erlangen und nachweisen. Daran führt kein Weg vorbei. Die bildungsrechtlich vorgegebenen Inhalte akademischer Qualifizierung liegen also den Ausführungen zu Grunde. Das hier Nachzulesende basiert auf mehr als zwölf Jahren Erfahrung in der Hochschullehre für Wirtschaftswissenschaftler:innen sowie aus vorausgegangener jahrelanger Lehrtätigkeit. 
Allein die intensive Tätigkeit in Lehre und Forschung genügt allerdings nicht zur praxisnahen Stoffvermittlung. Deshalb fußen die Erläuterungen außerdem auf etwa zwanzig Jahren intensiver Erfahrungen als Rechtsanwalt im Wirtschaftsrecht, insbesondere erlangt bei namhaften großen Wirtschaftskanzleien. 
Für Unterstützung danke ich meiner Freundin Sandra, meinem Sohn Linus sowie unseren Studierenden im Studiengang ‚LL.B. Business Law‘, insbesondere Clara Kühnhausen und Alexander Klug. 
Allen, die sich die Zeit für die Lektüre nehmen, danke ich und wünsche gutes Gelingen bei wirtschaftlicher Betätigung mit juristischem Sachverstand. 
 
Frankfurt am Main, 2026	    RA Prof. Dr. Andreas Gran, LL.M.
Aufbau des Buches

espresso-Wissenscheck | Der Link bzw. QR-​Code führt [image: ]zu einem eLearning-​Kurs. Im Rahmen dessen kann das Gelernte auf die Probe gestellt werden. 
Zu diesem Buch gibt es einen ergänzenden eLearning-​Kurs mit 50 Fragen.
Mithilfe des Kurses können Sie online überprüfen, inwieweit Sie die Themen des Buches verinnerlicht haben. Gleichzeitig festigt die Wiederholung in Quiz-​Form den Lernstoff.
Der eLearning-​Kurs kann Ihnen dabei helfen, sich gezielt auf Prüfungssituationen vorzubereiten.
Der eLearning-​Kurs ist eng mit vorliegendem Buch verknüpft. Sie finden im Folgenden zu den wichtigen Kapiteln QR-​Codes, die Sie direkt zum dazugehörigen Fragenkomplex bringen. Andersherum erhalten Sie innerhalb des eLearning-​Kurses am Ende eines Fragendurchlaufs neben der Auswertung der Lernstandskontrolle auch konkrete Hinweise, wo Sie das Thema bei Bedarf genauer nachlesen bzw. vertiefen können. Diese enge Verzahnung von Buch und eLearning-​Kurs soll Ihnen dabei helfen, unkompliziert zwischen den Medien zu wechseln, und unterstützt so einen gezielten Lernfortschritt.

[image: ]espresso-Warm-​up | Dieser Text führt in das Kapitelthema ein und erklärt grundsätzliche Zusammenhänge. Dies schafft ein tieferes Verständnis der folgenden Kapitel.
 
[image: ]espresso-Keywords | Diese Liste von Worten verschafft einen Überblick über die relevanten Schlagwörter des Kapitels. Diese Begriffe sollten nach dem Lesen verstanden sein. 
 
[image: ]espresso-Verständnis | Diese Inhalte verschaffen schnell und einfach ein Aha-​Erlebnis. Sie helfen dabei, das Wissen zu verinnerlichen. 
 
[image: ]espresso-Wissen | Hierbei handelt es sich um Inhalte, ohne die ein Verständnis des Themas nicht möglich ist. Kurzum: Sie sind essenziell. 
Hinweise zur Lektüre

Die Lehrinhalte dieses Buches entsprechen den Vorgaben unseres Gesetzgebers. Sie folgen deshalb in der Darstellung weitgehend den wesentlichen Rechtsquellen mit Relevanz für Wirtschaftswissenschaften. 
Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wird regelmäßig vorab eine konkrete Situation der ‚Protagonisten‘ dieses Buches beschrieben. Dabei werden die Tätigkeiten von Linus, seinen Brüdern Jasper und Marten, sowie Bekannten und Freunden erzählt. Dies geschieht über verschiedene Phasen hinweg, beginnend mit ganz allgemeinen Vertragsbeziehungen bis hin zu intensiver wirtschaftlicher Betätigung mit all den rechtlichen Herausforderungen, zunächst allein und dann mit Geschäftspartnern. Linus erlebt diverse Herausforderungen, für die unser Gesetzgeber Lösungen bietet. Es dreht sich dabei primär um Bücher, wie dieses. Das juristische Lehrbuch wird also zugleich in Händen gehalten und ist Teil der Erzählungen. 
Nachdem die jeweilige Situation von Linus einleitend beschrieben wird, folgen Erklärungen, welche Rechtsthemen zu beachten sind. Hierzu werden die gesetzlichen Vorgaben umschrieben, konkret bezogen auf die vorab dargestellten Aktivitäten. Es bleibt nicht aus, dass dabei juristische Prinzipien zu erklären sind, ohne allerdings einen Tiefgang zu erreichen, wie er beim Studium der Rechtswissenschaften gefordert wird. Das Buch richtet sich nämlich an Interessierte der Wirtschaftswissenschaften, weshalb eine vereinfachende Darstellung zielführend ist. Vertiefende juristische Fachliteratur gibt es zu genüge. 
Vertiefte Erörterungen oftmals anspruchsvoller Rechtskonstrukte sind nicht beabsichtigt. Vielmehr geht es um das möglichst breite, skizzierende Erwähnen von Rechtsbereichen, welche Bedeutung bei wirtschaftlichen Aktivitäten. Nach der Lektüre der rechtlichen Erläuterungen wird Sensibilität entstanden sein, um besser einzuschätzen, ob und wie juristische Probleme entstehen und in den Griff zu bekommen sind. Eine gewisse ‚Arglosigkeit‘ bei wirtschaftlicher Aktivität wird überwunden, was vor juristischen Folgen schützen soll. Wer meint, den Blick verschließen zu können, wird früher oder später in Konfliktsituation kommen. Besser ist es, diese kommen zu sehen. 
Im Anschluss an die Erlebnisse des Protagonisten und die juristischen Erklärungen wird beides durch Hinweise auf die jeweiligen Normen untermauert. Die Lektüre des reinen Gesetzestextes ist nach dem Praxisbezug leichter, ihre Relevanz greifbarer. Der saloppe Ausspruch ‚Ein Blick ins Gesetz erspart viel Geschwätz‘ ist allerdings nicht wirklich passend, da unsere Gesetze im Schreibstil und wegen der juristischen Systematik für juristische Laien schwer verständlich sind. Gleichwohl sind diese Formulierungen und Zusammenhänge des Gesetzgebers Grundlage unserer juristisch geschulten Gerichte, um Rechtsstreitigkeiten zu beenden. 
Da Rechtsnormen nicht selten inhaltlich auf sonstige Rechtsnormen verweisen und zudem typischerweise mit Ausnahmetatbeständen von geringerer praktischer Relevanz ‚aufgebläht‘ sind, erfolgen Zitate ausgedünnt. Textpassagen werden bewusst ausgespart, ersichtlich durch diese Markierung: ‚ …‘. Nicht der vollständige Wortlaut ist dabei niedergeschrieben, sondern die zentralen und damit relevanten Inhalte. Insgesamt ist vor diesem Hintergrund zu empfehlen, sich nicht beim Lesen von Normenwerken zu verzetteln. Den ‚Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen‘ ist ein geradezu klassisches Problem der Rechtsvermittlung. 
Kurzum: Das Lehrbuch umfasst das Zusammenspiel aus Praxisbeispielen, Erläuterungen sowie Gesetzestexten. 

Der besseren Lesbarkeit halber werden Bezeichnungen in diesem Buch teilweise nur in der maskulinen Form genannt. Verstehen Sie dies bitte unter dem Aspekt der sprachlichen Ökonomie, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Gesetzessprache die moderne Sprachentwicklung noch nicht berücksichtigt hatte. Auch neuere Normentexte folgen oft noch diesem Sprachstil. 
Abschließend bleibt zu empfehlen, das Buch nach der ersten Lektüre zumindest selektiv nochmals ‚durchzustöbern‘. Dann wird der Lerneffekt deutlich aufgewertet. Wiederholungen sind stets hilfreich bei Wissensvermittlung. 
 
 
1 Grundlegendes 

[image: ]espresso-Wissenscheck | https://narr.kwaest.io/s/1535
espresso-Warm-​up | Um mit der Komplexität nicht zu überfordern, werden einige ganz grundsätzliche Überlegungen zum ‚Recht‘ vorgezogen anstatt durch Hinweise [image: ]auf die Masse der Normen ‚mit der Tür ins Haus zu fallen‘.
espresso-Keywords | Rechtsbegriff, Wirtschaft, Struktur, Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, [image: ]Sonstiges Wirtschaftsrecht,4 Internationales Recht

1.1 Begriff ‚Recht‘

Haben Sie sich denn schon einmal Gedanken über den Begriff ‚Recht‘ gemacht? 
Möglicherweise fällt bereits dies nicht ganz leicht. Beginnen wir also mit der allgemeinen Frage nach einer hilfreichen Definition. 
Erfahrungsgemäß werden dabei oft ‚Regeln‘ erwähnt, nicht selten im Zusammenhang mit Durchsetzbarkeit und Gesetzen. Das Verhalten Einzelner in der Gesellschaft ist insoweit maßgeblich. Tatsächlich ist das Wesen des Rechts Gegenstand der akademischen Bereiche Rechtstheorie, Rechtssoziologie und Rechtsphilosophie, was bereits Erkenntnisse hervorgebracht hat. 
espresso-Verständnis[image: ] | Zu unterscheiden sind aus wissenschaftlicher Sicht die Lehre vom sog. Positivismus und die Lehre vom sog. Naturalismus. 

Stark vereinfacht: 
	PositivistenPositivisten begreifen das Recht eigentlich nur als die Summe niedergeschriebener Regeln. Die Gesetzgebung, also die Legislative, gestaltet das Recht durch Dokumentation. Hierbei wird auch von sog. Normativismus gesprochen. Ob dies die Betroffenen als ‚gerecht‘ empfinden, soll dahinstehen. Entscheidend ist, wer die Macht zur Rechtsetzung hat, sei es ein demokratisch legitimiertes Parlament oder eine autokratische Herrschaftsform. Bei dieser Definition verbleibt ein Unbehagen, wenn auch das als ‚Recht‘ definiert wird, was beispielsweise Diktatoren der Bevölkerung ohne deren Teilhabe aufbürden. Ein allgemeines menschliches Empfinden von ‚Gerechtigkeit‘ hat dabei nämlich grundsätzlich keine Beachtung. 

	NaturalistenNaturalisten lassen demgegenüber der Kodifizierung weniger Bedeutung zukommen. Für sie ist das Recht eine quasi naturgegebene Materie, die es zu begreifen gilt. Deshalb spielt ‚Gerechtigkeit‘ eine wesentliche Rolle, obwohl dies ein subjektives Empfinden ist und ohne Niederschrift von Regeln Rechtssicherheit, also die Vorhersehbarkeit von Rechtsfolgen, zu wünschen übriglässt. Tatsächlich ist es so, dass wir es wohl alle – instinktiv – als ‚ungerecht‘ empfinden würden, wenn eine Person einer anderen Person ohne jeglichen Anlass beispielsweise etwas wegnimmt oder sie körperlich verletzt. Die meisten Leute werden nicht wissen, wo das gesetzlich geregelt ist, also die entsprechenden Paragraphen nicht kennen. Dennoch ‚spüren‘ wir geradezu, wenn etwas ‚nicht mit rechten Dingen zugeht‘. 



Zwar gibt es solch ein verbreitetes Allgemeinverständnis für rechtliche Grundsätze, aber im Detail unterscheiden sich unsere Meinungen doch sehr deutlich. Teilweise hitzige politische Diskussionen belegen diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, sei es beispielsweise zu finanzieller Grundsicherung, Umverteilung, Schutz vor Übervorteilung, Gleichberechtigung oder Altersversorgung. Zu solchen Themen gibt es bekanntermaßen regelmäßig Streitereien und jeweils wird ‚schreiendes Unrecht‘ beklagt. Auch das ist wohl die menschliche Natur. 
Spannend ist vor dem Hintergrund des rechtlichen Diskurses deshalb die Frage, wie wohl die Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren würden, gäbe es keinerlei geschriebenes Recht. 
	Würde dies im Chaos enden oder hätten wir als menschliche Wesen die Gabe, unser Miteinander weitgehend sozial aus unserem Gefühl für Recht, Anstand und Moral, also durch das angeborene und gereifte ‚soziale Gewissen‘ – zu regeln? 

	Müssen Menschen und Märkte staatlich geregelt, teils sogar durchaus gezwungen werden, um zu funktionieren? 

	Wer hat das Recht, Recht zu setzen? Sind Sie bereit, sich dem staatlich gesetzten Recht zu fügen oder sehen Sie die Notwendigkeit für Maßregelungen nur bei den ‚Anderen‘? 

	Dürfen Menschen überhaupt die Macht erlangen, über andere Menschen zu entscheiden und wie wird staatliche Willkür abgewendet? 



Es lohnt sich, über diese zentralen Fragen zu sinnieren und sich eine Meinung zu bilden. Dann fällt es auch leichter, den real existierenden Rechtsstaat zu verstehen, zu respektieren oder auch zu kritisieren. Bei der Lektüre dieses Lehrbuches bleibt dann im Bewusstsein, welch massiven Einfluss Recht auf uns alle tagein tagaus hat. 
Diese Überlegungen zum Wesen des Rechts haben zugleich Relevanz für die Wirtschaftsordnungen unserer Welt. Bei diesen nutzt jeweils der Staat anvertraute oder an sich gerissene Macht, um in wirtschaftliche Freiheiten mehr oder weniger intensiv einzugreifen. Sozialismus, Konservatismus und Liberalismus basieren maßgeblich auf dem Verständnis, wie Recht geschaffen und durchgesetzt werden sollte. 
Positivismus, Naturalismus – beide rechtswissenschaftliche Grundmeinungen haben etwas für sich und ein Mittelweg ist sinnvoll. Beim Erlernen von Recht im Rahmen der Wirtschaftswissenschaften steht aber zwangsläufig das Geschriebene im Vordergrund. So ist es auch hier. 
espresso-Verständnis[image: ] | Die deutsche Rechtskultur wird weltweit oft geschätzt, weil es strukturierte Normen gibt, deren Verständnis die Rechtssicherheit fördert. In unserer Gewaltenteilung kommt deshalb der rechtssetzenden Gewalt große Bedeutung zu. Vieles ist logisch und in der Tat hilfreich. Unsere Normenwerke sind das strukturierte Grundgerüst für unser Miteinander. 

Trotz des verdienstvollen Niederschreibens von Regeln ist es aber zwangsläufig unmöglich, das Leben in seiner Vielfalt lückenfrei zu regeln. Häufig sind Begriffe des Gesetzgebers nicht hinreichend klar und es bedarf der Gerichte, um die Anwendbarkeit in konkreten Situationen zu klären. 
Beispiele: 
	‚Was ist ‚Fahrlässigkeit‘, wenn es um Haftung im konkreten Lebenssachverhalt geht, oder 

	was ist ‚unverzüglich‘, wenn es um ein Verhalten geht? 



All dies präzisiert dann die rechtsprechende Gewalt, also die Judikative, deren Funktion die Kontrolle der Umsetzung geschriebenen Rechts ist. Wer die gesetzlichen Vorgaben auf dem Papier beziehungsweise auf dem Bildschirm kennt, muss zudem ein Verständnis für deren praktische Umsetzung erlangen. Bei rechtlicher Unsicherheit genügt das Lesen von erläuterten Normen nicht. Gerichtsentscheidungen ergänzen dies. Sie werden in juristischen Fachzeitschriften veröffentlicht und sind über Datenbanken online abrufbar. Was ‚Im Namen des Volkes‘ ausgeurteilt wird, findet sich aber auch in juristischen Fachkommentaren, deren ergänzende Lektüre helfen kann. 
Zusammengefasst: Recht ist ein Sammelsurium von Normen und menschlichen Empfindungen. Gesetzesrecht bildet das Fundament, Gerichtsentscheidungen unter Einbindung menschlicher Wertung vervollständigen die Rechtsordnung. 

1.2 Braucht Wirtschaft Recht?

Recht existiert, wird niedergeschrieben und dient dem Zusammenleben der Menschen. Das waren Vorüberlegungen. Nun stellt sich die Frage, inwiefern es mit der Wirtschaft im Zusammenhang steht.
Darauf lässt sich antworten, dass Wirtschaftsgeschehen ohne rechtliche Vorgaben nicht denkbar ist. Jede wirtschaftliche Verbindung ist zugleich ein rechtlicher Vorgang, jeder Warenkauf ein Rechtsgeschäft, jeder Warendefekt eine Frage der rechtlichen Gewährleistung. 
Zudem spielt der Staat eine zentrale Rolle, denn er schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Aktivitäten. Das macht auch Sinn, denn eine Wirtschaftsanarchie ohne jegliche Regeln bedeutet das Risiko des Scheiterns wirtschaftlicher Aktivitäten. 
Ein anschauliches Beispiel ist das KartellrechtKartellrecht, bei dem der Staat es zum Schutz der Wettbewerber untersagt, Monopole zu bilden. Würde es hier keine Vorgaben geben, könnte sich ein Anbieter mit Dumpingpreisen durchsetzen, bis die Konkurrenz nicht mehr mithalten kann. Befreit von Konkurrenten würde er dann die Preise anziehen. Wirtschaftlicher Wettbewerb käme zum Erliegen. 

Ohne rechtliche Vorgaben für die Wirtschaft wäre es schwierig, sich nach dem jeweiligen Rechtsempfinden miteinander irgendwie konfliktfrei zu verständigen. Bei wirtschaftlichen Belangen helfen Gesetze und Verordnungen durchaus. Menschliche Gier und Egoismen – wie auch Existenzkampf – stehen oft im Vordergrund und Sozialkompetenz verkümmert dabei nicht selten. ‚Beim Geld hört die Freundschaft auf‘ ist wohl realistischer als das Ideal ‚Geben ist seliger denn Nehmen‘. Da sollten wir nicht naiv sein. Wenn unsere Wirtschaftsordnung ungeregelt dem freien Spiel der Kräfte, also dem ‚Recht des Stärkeren‘, freien Lauf lassen würde, schwindet soziales Miteinander. Ganz ohne Druck geht es nicht. 
Allerdings sollte bei der Frage der staatlichen Eingriffe mit dem Ziel der Wirtschaftsbelebung auch in erheblichem Maße den Marktteilnehmenden überlassen werden, damit die Kräfte aus Angebot und Nachfrage wirksam bleiben. Wir leben in einer freien Sozialen MarktwirtschaftSoziale Marktwirtschaft. ‚Frei‘ bedeutet, dass der Gesetzgeber die Wirtschaft nicht eindringlich beeinflussen sollte. ‚Sozial‘ bedeutet hingegen, dass dies teilweise schlicht unerlässlich ist, um gesellschaftlichen Unfrieden zu verhindern. 
Beispielhaft sei auf Eingriffe in Wohnraummietverträge verwiesen: Hier kollidiert die Bereitschaft des Staates, die Vermietenden und die Mietenden ihrem Schicksal zu überlassen, mit der Erkenntnis, dass Wohnraum zum Leben wichtig und eine Ausnutzung von Bedarf sozial inakzeptabel erscheint. Folglich greift der Staat beispielsweise dahingehend ein, dass Mieterhöhungen und Kündigungen erschwert sind. Dass gewerbliche Vermieter und Mieter insoweit unterschiedliche Ansichten haben, liegt in der Natur der Sache. Ein Perspektivwechsel kann manchmal helfen, um rechtliche Eingriffe nachzuvollziehen und bestenfalls zu akzeptieren.  

Zu beobachten ist überdies der Einfluss von Wirtschaftsverbänden, insbesondere der sog. LobbyistenLobbyismus, auf die WirtschaftsgesetzgebungWirtschaftsgesetzgebung. Dass hier die Belange und Interessen von allen Beteiligten artikuliert werden sollten, ist Kern der Rechtsgestaltung. Wichtig ist aber, dass jeder Form von Korruption und Intransparenz entgegengetreten werden muss, denn die Rechtsordnung würde sonst ihre vermittelnde Funktion nicht entfalten können. Eine allzu intensive Verbindung von wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen bei den beteiligen Personen hat zu unterbleiben. Kurzum: Wirtschaft und Recht gehen Hand in Hand. Das Eine ist ohne das Andere nicht denkbar. Weder Verzicht auf staatliche Regulierung noch Überregulierung nebst Bürokratie sind erstrebenswert. Das angemessene Maß ist entscheidend. 
espresso-Verständnis[image: ] | In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass unsere Wirtschaft insgesamt nicht ausreichend mit Rechtskenntnis angereichert ist. Durch mehrere Hochschuluntersuchungen mit Umfragen bei Mitarbeitenden in Wirtschaftsunternehmen ließen sich erhebliche Defizite empirisch nachweisen. Weder die Grundlagen des Bürgerlichen Gesetzbuches noch diejenigen des Handelsgesetzbuches sind hinreichend allgemeinbekannt. Es ist gut und hilfreich, dass zumindest bei der Hochschulausbildung rechtliche Kenntnisse vermittelt werden, aber die Defizite sind insgesamt bei den Unternehmen signifikant. Diese eigenhändig ermittelten Untersuchungsergebnisse haben einen Anreiz geschaffen, mit dem vorliegenden Buch etwas konstruktiv zur Wissensverbreitung in unserer Wirtschaft beizutragen. Deren Effizienz kann durch Rechtsbildung noch gesteigert werden. Ihre konfliktfreiere Funktion kann damit verbessert werden.

1.3 Struktur

Einleitend wird nun die Struktur unserer Rechtsordnung erläutert. Die markante Unterscheidung ist dabei diejenige zwischen sog. Öffentlichem RechtÖffentliches Recht und sog. Privatrecht. 
espresso-Wissen[image: ] | Das Abgrenzungskriterium zwischen Öffentlichem und Privatrecht ist der Staat. Beim Öffentlichen Wirtschaftsrecht agiert er in ‚eigener Sache‘ und gibt bestimmtes Verhalten vor, während er bei Wirtschaftsprivatrecht nur den rechtlichen Rahmen vorgibt, in dem sich die Marktteilnehmenden bewegen. 

In vielen Bereichen ist eine glasklare Abgrenzung nicht möglich, beispielsweise im Arbeitsrecht, wenn der Staat einerseits die Möglichkeit der Vertragsgestaltung Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden überlässt, aber andererseits Vorgaben macht, beispielsweise beim Mutterschutz. Dennoch macht es didaktisch Sinn, Öffentliches Recht und Privates Recht für Wirtschaftswissenschaften voneinander getrennt zu vermitteln. 
Dieses Lehrbuch erstreckt sich ‚nur‘ auf Wirtschaftsprivatrecht. Staatliche Eingriffe werden allenfalls am Rande erwähnt. Bereiche wie Steuerrecht, Verwaltungsrecht und Wirtschaftsstrafrecht werden ausgespart. Dies entspricht den Leistungsanforderungen der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge, bei denen primär in der akademischen Ausbildung Kenntnis des Wirtschaftsprivatrechts verlangt wird. Im Wesentlichen ist dies Wissen zum Vertragsschluss und zur Vertragserfüllung, denn genau damit wird in der Wirtschaft Geld verdient. Wer nicht versteht, was Rechtsbeziehungen zu Kunden, Lieferanten, Konkurrenten usw. bedeuten, kann nur auf Glück hoffen, um auf dem glatten Parkett wirtschaftlicher Aktivitäten nicht auszurutschen oder – um es beim Namen zu nennen – eine Insolvenz zu erleben, schlecht für Unternehmer und Belegschaft. 
Beim Privatrecht wird die Struktur vom Bürgerlichen GesetzbuchBürgerliches Gesetzbuch geprägt. Es ist das Zentrum privatrechtlicher Aktivität. Seine Rechtsvorgaben werden im Wirtschaftsleben typischerweise durch das Handelsgesetzbuch ergänzt oder modifiziert. Noch spezieller sind in der Struktur des Wirtschaftsrechts weitere Normensammlungen. Letztlich darf der Einfluss des internationalen Rechts nicht ausgespart werden, denn Wirtschaftstreiben erstreckt sich häufig über die Landesgrenzen hinaus. Nun folgen Erläuterungen getreu dieser Strukturierung unseres Gesetzgebers.
1.3.1 Bürgerliches Gesetzbuch

Vor mehr als 125 Jahren trat für das beginnende 20. Jahrhundert in Deutschland das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft. Viele seiner Paragraphen sind bis heute unverändert. Das ist verständlich, denn wer sich damals etwas kaufte, musste ebenso den Kaufpreis zahlen, wie es noch heute vorgesehen ist. Daran ändert es auch nichts, dass früher weder Energy Drinks noch Software verkauft wurden, denn letztlich ist die Zahlungspflicht vollkommen unabhängig vom Kaufgegenstand. 
Der gesamte Aufbau dieses Gesetzbuches folgt nach wie vor weitgehend der damaligen Vorgabe. Sie hat sich bewährt. Dieses deutsche Recht gilt weltweit insoweit als gelungen und diente auch als Vorlage für andere Rechtsordnungen. 
Es beginnt mit dem ‚Allgemeinen Teil‘. Dort ist grundsätzlich beschrieben, wie Rechtsfolgen ausgelöst werden. Eingangs wird erklärt, wer überhaupt Rechte und Pflichten haben kann, nämlich Menschen wie auch – vereinfacht ausgedrückt – Unternehmen. Themen wie Willenserklärung, Zugang, Geschäftsfähigkeit, Anfechtung, Stellvertretung usw. sind nachzulesen. Auch zu Fristen und Formvorgaben lässt sich in der allgemeinen Einleitung beim Bürgerlichen Gesetzbuch übrigens etwas finden. Das ist eher formalistisch. 
Es folgt im Gesetzbuch das ‚SchuldrechtSchuldrecht‘. Dabei geht es darum, welche Rechtsbeziehungen eingegangen werden können, wie dies geschieht und was die konkreten Rechtsfolgen daraus sind


	
	



	
	
	
	
	



1.3.2 Handelsgesetzbuch





	
	
	


	
	
	


	
	
	


	
	



1.3.3 Sonstiges Wirtschaftsrecht

	
	


	
	



1.3.4 Internationales Recht
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Rechtliche Herausforderungen im
Start-up-Marketing

Von der Geschéftsidee bis zum Marketing

Deutschland erlebt zurzeit einen Boom an Unternehmensgriin-
dungen, vielfach KI-geprdgt. Die Bandbreite an verschiedenen
Arten von Start-ups ist dabei duBerst groR. Ziel dieses Buches
ist es, die fur Start-ups Verantwortlichen fiir die rechtlichen
Aspekte ihrer Tatigkeit zu sensibilisieren. Es orientiert sich
bei der Vorstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen
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